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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 

 

 

Einladung 
 

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, dem 

24.05.2016, um 17:00 Uhr ein. 

Die Sitzung findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß1 statt. 

 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 

1 Fragestunde für Einwohner    

2 Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung: Resolution zu 

Freihandelsabkommen 

RB/2973/2016 

3 Satzungsänderung der Oberbergischen Aufbau Gesellschaft 

mbH 

RB/2977/2016 

4 Mitteilungen und Anfragen    

 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

1 Stellenfreigabe zur Besetzung einer Logistikerstelle im 

Fachbereich II 

FB I/2994/2016 

2 Mitteilungen und Anfragen    

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_______________________ 

Bürgermeister Dietmar Persian 
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Mitgliederliste 

 

des Haupt- und Finanzausschusses zur Sitzung am 24.05.2016 

um 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Auf'm Schloß1. 

 

 

Vorsitzender 

Persian, Dietmar Bürgermeister 

 

Mitglieder 

Fischer, Rolf SPD 

Grasemann, Hans-Jürgen SPD 

Hager, Wilfried CDU 

Hücker, Manfred CDU 

Mallwitz, Stefan SPD 

Moritz, Frank CDU 

Päper, Cornelia CDU 

Pohl, Andreas CDU 

Quass, Jürgen SPD 

Sabelek, Egbert B 90/Grüne 

Schütte, Christian CDU 

Thiel, Brigitte FaB 

von Polheim, Jörg FDP 

Wolter, Michael UWG 

 

von der Verwaltung 

Bever, Isabel 

Kemper, Torsten 

Kirch, Michael 

Klewinghaus, Dieter 

Schröder, Andreas 

Winter, Monika 
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 15.02.2016 

Vorlage RB/2973/2016 

 

TOP 

 

Betreff 

Anregung nach § 24 der Gemeindeordnung: Resolution zu 

Freihandelsabkommen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, die Anregung des BUND zur Fassung einer Re-

solution zum Freihandelsabkommen als unzulässig zurückzuweisen, da die Beschlussfassung 

über allgemeinpolitische Stellungnahmen ohne örtlichen Bezug nicht in die Zuständigkeit des 

Stadtrates fällt. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.05.2016 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisgruppe Oberbergischer 

Kreis hat mit Schreiben vom 03.02.2016 eine Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung 

zum Beschluss einer Resolution gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA 

eingereicht. 

 

Der Rat der Stadt Hückeswagen hat durch § 9 der Hauptsatzung den Haupt- und Finanzaus-

schuss zur Erledigung derartiger Anregungen bestimmt. 

 

Die Anregung des BUND ist in der Anlage beigefügt. 

 

Rechtliche Hinweise der Verwaltung: 

 

Grundsätzlich ist der Rat nicht befugt, „allgemeinpolitische Beschlüsse“ ohne konkreten örtli-

chen Bezug zu fassen. Nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 30.07.1958 

ist es „nicht Aufgabe der Gemeinden, zu allgemein-politischen Fragen Beschlüsse zu fassen, 

für oder gegen eine bestimmte Politik Stellung zu nehmen oder überhaupt eine allgemeinpoli-

tische Tätigkeit zu entfalten“ (zitiert nach Rehn/Cronauge/...: „Gemeindeordnung NRW“). 

Allerdings kann sich eine Berechtigung ergeben, wenn in den Anträgen der spezifische Bezug 

zur örtlichen Situation hergestellt wird. 

 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Diese Meinung vertritt auch das Innenministerium in einem Erlass vom 11.12.2014 zur Zu-

ständigkeit der Räte bezüglich der Freihandelsabkommen. Das MIK führt hierzu Folgendes 

aus:  

 

Ob in dem vorliegenden Fall eine Befassungskompetenz der Räte und Kreistage bezüglich der 

Freihandelsabkommen, verbunden mit der Möglichkeit, Resolutionen zu beschließen, besteht, 

hängt daher vom Einzelfall ab. Zulässig sind solche Äußerungen, die einen spezifischen örtli-

chen Bezug benennen und sich auf diesen beschränken. Stellungnahmen mit lediglich allge-

meinpolitischem Inhalt sind dagegen unzulässig. 

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung dem Ausschuss, die Anregung als unzuläs-

sig zurückzuweisen, da sie sich lediglich auf allgemeinpolitische Inhalte beschränkt. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 

 

Text der Anregung des BUND 
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zweitschrift 
 
 
 
 

 
 
 
An den Rat der Stadt Hückeswagen 
über das Ratsbüro 
Rathaus 
 
 
42499 Hückeswagen 

 
 
 
 
 
Durchschriftlich an die Fraktionen des Stadrates 
 
 
Bürgeranregung gem. § 24 GO 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gem. Ihres schriftlichen Hinweises vom 27. 8. 2015 möchten wir den Antrag als 
Bürgeranregung formalisieren und mit einem Hinweis auf einen Kommentar zu der GO 
erneut stellen, dass der Bürgermeister bei solchen Anregungen kein eigenes materielles 
Vorprüfungsrecht habe und somit entsprechende Anträge auf die Tagesordnung zu setzen 
seien. 
Insofern bitten wir vorab um Weiterleitung unserer Anregung an alle Fraktionen und um 
eine schriftliche Eingangs- und Weiterleitungsbestätigung. 
 
Als und für Betroffene stellen wir, die Bund-Kreisgruppe Oberberg, den Antrag auf 
nachfolgende Beschlussfassung durch den Stadtrat Hückeswagen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat lehnt die Abkommen TTIP, CETA und TISA ab. Es handelt sich bei diesen 
Abkommen um bi- und plurilaterale Handelsverträge, die die Gestaltungsmöglichkeiten 
von Städten und Gemeinden und ihrer Bürger und Bürgerinnen nachhaltig einschränken 
könnten und in erster Linie den Interessen von multinationalen Konzernen dienen. Diese 
Verträge stellen einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung dar.  -1- 
 
Die Stadt Hückeswagen wird diese ablehnende Haltung in geeigneter Weise gegenüber 
der Landes- und Bundesregierung sowie dem Europäischen Parlament deutlich machen 
und sich in den kommunalen Spitzenverbänden dafür einsetzen, dass diese sich ebenfalls 

BUND NRW • Merowingerstraße 88 • 40225 Düsseldorf 
Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland 

Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
 
Kreisgruppe Oberbergischer Kreis 
Geschäftsstelle 
Ringweg 1 
51545 Waldbröl 
www.bund-oberberg.de 
Vorsitzender: 
Friedrich Schöbel 
Vorstandsmitglied: 
Dirk Johanns 
 Wiehl, den 3.2. 2016      
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gegen den Abschluss bzw. die Ratifizierung der Handelsverträge positionieren. Sie wird 
darüber hinaus ihre Möglichkeiten nutzen, die Öffentlichkeit über ihre ablehnende Haltung 
zu den Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA zu informieren. 
 
 
Begründung: 
 
Demokratie und Transparenz 
Die Verhandlungen zu allen drei Abkommen fanden und finden als Geheimverhandlungen 
statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht einmal die EU-Abgeordneten haben 
uneingeschränkten Zugang zu den Dokumenten. Und obwohl Städte und Kommunen 
direkt betroffen sind, werden die kommunalen Spitzenverbände (Städte- und Gemeindetag, 
sowie Landkreistag) nicht in die Verhandlungen eingebunden. Dies entspricht nicht den 
demokratischen Standards. 
Vielmehr muss die Einbeziehung in die Verträge so frühzeitig erfolgen, dass die 
Gestaltungsfähigkeit gegeben ist. 
 
Daher fordern wir die Veröffentlichung aller Verhandlungsdokumente, sowie die 
Einbeziehung in die Verhandlungen. Dies fordern wir für TTIP, CETA und TiSA. 
 
Investitionsschutz für Konzerne 
Bei TTIP und CETA erhalten internationale Konzerne ein Sonderklagerecht gegen 
demokratisch beschlossene Gesetze. Die Klagen werden vor privaten Schiedsgerichten 
verhandelt. Diese stellen eine Paralleljustiz dar, die grundlegende Prinzipien des 
Rechtsstaates unterläuft und Konzerne mächtiger macht als demokratisch gewählte 
Regierungen. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft sieht sich hierdurch 
benachteiligt und die Rechtsstaatlichkeit in Europa ausgehebelt und lehnt daher den 
geplanten Investitionsschutz strikt ab. 
 
Auch Beschlüsse von Gemeinden können Anlass für solche Klagen sein. Dies würde dazu 
führen, dass sich die politischen Gremien von Städten und Gemeinden bei jedem 
Beschluss überlegen müssten, ob sie eventuell die Gewinnerwartung eines Konzerns 
schmälern würden und somit eine Klage gegen den Staat auslösen könnten. 
 
Kommunale Daseinsvorsorge, öffentliches Beschaffungswesen 
In den Abkommen wird geregelt, welche Dienstleistungen von den Städte und Gemeinden 
erbracht werden dürfen und welche dem Wettbewerb unterliegen müssen. Dies kann 
nahezu alle bisher öffentlichen Dienstleistungen umfassen. Die EU schließt bisher nur 
hoheitliche Bereiche aus. Das bedeutet, dass z.B. Bereiche wie Wasserversorgung, 
Bildung, Kultur, Gesundheitsleistungen oder Nahverkehr verstärkt für Privatisierungen 
geöffnet werden könnten.          -2- 
 
 Abwasserentsorgung 
 Wasserversorgung 
 Müllbeseitigung 
 Straßenreinigung 
 Winterdienst 
 Straßenbeleuchtung 
 KVH - Abtl. Hückeswagen 
 usw. 
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Zudem wird die Bevorzugung regional tätiger Anbieter bei öffentlichen Aufträgen erschwert 
bzw. verunmöglicht, da von einem bestimmten Schwellenwert an Aufträge nicht nur EU-
weit, sondern auch im Land des Vertragspartners ausgeschrieben werden müssen. 
Hiermit wird die Handlungsautonomie der Kommunen drastisch eingeschränkt. 
 
Standstill- und Ratchet-Klausel 
Die Abkommen enthalten sowohl die Standstill- (Stillstand) wie auch die Ratchetklausel 
(Sperrklinke). Die Stillstandsklausel legt fest, dass nach Einigung auf einen Status der 
Liberalisierung dieser nie wieder aufgehoben werden darf. Die Sperrklinkenklausel besagt, 
dass zukünftige Liberalisierungen eines Sektors automatisch zu neuen Vertrags-
verpflichtungen werden. Ein staatliches Unternehmen (wie etwa die Stadtwerke), das 
einmal von einem privaten Investor gekauft wurde, könnte so niemals wieder 
rekommunalisiert werden. 
 
Es hat sich in jüngster Vergangenheit gezeigt, dass - aus guten Gründen - zahlreiche 
Privatisierungen öffentlicher Güter und Dienstleistungen wieder rückgängig gemacht 
wurden. Die Abkommen würden die Rückführung einmal privatisierter Leistungen in die 
öffentliche Hand für immer unmöglich machen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
I. A.         I.A. 
 
gez. Friedrich Schöbel      gez.Dirk Johanns  
  
Vorsitzender       Vorstandsmitglied 

  BUND-Kreisgruppe Oberbergischer Kreis 

E-Mail: friedrich.schoebel@bund.net   dirk.johanns@bund.net 
 

Zusatz: 
Informationen: www.bund.net/ttip; 
 1. )Erl.d. Ministerium für Inneres und Kommunales v. 11.12. 2014 
 Zuständigkeit der Räte und Kreistage bezüglich der Freihandelsabkommen. 
        -3- 
 2. ) Drucksache 17/5740, Seite 10 , Bayrischer Landtag 
 3. ) Pressemitteilung v. 5. 6. 2014, Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen 
 4. ) Beschluss des Deutschen Städtetages vom 12. 2. 2014 
 Auswirkungen weltweiter Handelsabkommen auf die kommunale Daseinsvorsorge 
 5. ) Gemeinsames Positionspapier zu internationalen Handelsabkommen und 
kommunalen Dienstleistung v. Okt. 2014, Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, 
DSTGB, VKU 
 6. ) Kölner Netzwerk der Daseinsvorsorge ( 17-seitig ) 
 
Anmerkung: 
Mittlerweile haben über 250 deutsche Kommunen ( 3 (drei ) aus dem Oberbergischen 
Kreis: Engelskirchen, Lindlar und Waldbröl ) bürgernahe, fortschrittliche Resolutionen 
gegen TTIP, CETA und TiSA verabschiedet. Darunter sind auch 11 ( elf ) 
Landeshauptstädte sowie die Millionenstadt Köln. 
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Es wird doch niemand ernsthaft behaupten können, dass deren Rechtsämter sich 
bezüglich der Zuständigkeit zur Beschlussfassung geirrt hätten. 
Anhang: 
Resolution der Stadt Köln vom 24. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             -4- 
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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln       
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln  
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Kölner Rat 
Fraktion Die Linke im Kölner Rat  
Gruppe Deine Freunde 
Gruppe Piraten 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Rates 
Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters 
 
 
 

 
Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 24.03.2015 

 
AN/0493/2015 

 
Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates 

Gremium Datum der Sitzung 
Rat 24.03.2015 
 

TOP 5.1 – Resolution des Rates zu den Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Antragstellenden möchten Sie bitten, folgenden Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 
0546/2015 unter TOP 5.1 in die Tagesordnung des Rates am 24. März 2015 aufzunehmen: 
 
 
Seit 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den USA über ein transatlantisches Freihan-
dels- und Investitionsabkommen „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP). 
Ein weiteres Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada - Comprehensive Econo-
mic and Trade Agreement (CETA) - wurde zwischen 2009 und 2014 verhandelt und muss 
durch das EU-Parlament und den Europäischen Rat sowie durch die EU-Mitgliedsstaaten 
ratifiziert werden. Außerdem wird derzeit ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistun-
gen (Trade in Services Agreement, TiSA) verhandelt. Hierunter fallen zahlreiche Vereinba-
rungen zwischen 23 Parteien, inkl. den USA und der Europäischen Union, die das Ziel ha-
ben, Handelshemmnisse im Dienstleistungssektor zu beseitigen.  
Diese Verhandlungen werden ohne die notwendige Transparenz über Inhalte und Verhand-
lungsmandate gegenüber den Parlamenten und der demokratischen Öffentlichkeit geführt. 
Die Geheimhaltung der Verhandlungsdokumente widerspricht demokratischen Prinzipien. 
 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt der Rat der Stadt Köln: 
 
Die in Verhandlung befindlichen Freihandelslabkommen bergen erhebliche Risiken für 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen und ihre Unternehmen ver-
antwortet und erbracht werden. Beeinträchtigungen dieser für die Bürgerinnen und Bürger 
wichtigen Dienstleistungen müssen ausgeschlossen werden. Ob Krankenhäuser, Sparkas-
sen oder die Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Müllentsorgung, dem ÖPNV, ob Trink-
wasserversorgung, Gas- und Fernwärmenetz, Krankenhäuser, Museen, Theater und ander-
weitige Kultureinrichtungen, ob Verkehr und Straßenbau bis hin zu regionalen Lebensmitteln: 
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Es ist zu befürchten, dass CETA, TTIP und TISA die demokratische Handlungsautonomie 
von Kommunen deutlich einschränken und weitreichende negative Folgen für die Unabhän-
gigkeit der Justiz und für europäische Standards im Sozialbereich und bei Gesundheits-, 
Verbraucher- und Datenschutz, Umwelt- und Lebensmittelstandards haben würde. 
  
Der Rat der Stadt Köln begrüßt die von vielen Kölner Bürger/innen unterstützte Bürgereinga-
be zu den Freihandelsabkommen, die darin ihre große Sorge zum Ausdruck bringen, dass 
„diese Verträge einen massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“ darstellen und 
daher abzulehnen sind, wenn sie „die Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemein-
den und ihrer Bürger und Bürgerinnen nachhaltig einschränken.“ Der Rat folgt ihrem Anlie-
gen, die Gewährleistung und Sicherung von sozialen, ökologischen und demokratische 
Standards, kommunale Organisationsfreiheit und Daseinsvorsorge gegenüber Parlamenten 
und Regierungen einzufordern.   
 
Der Rat der Stadt Köln fordert die Landes- und Bundesregierung sowie die Abgeordneten 
der Landtage, des Bundestags und des Europäischen Parlaments auf, die Ratifizierung von 
CETA und jedes weitere Abkommen, das die in dieser Erklärung dargelegten Maßgaben 
nicht erfüllt, abzulehnen, sowie den Stopp von Verhandlungen zu den Abkommen TTIP und 
TiSA zu veranlassen, solange die folgenden essentiellen Bedingungen nicht erfüllt werden. 
 
� Insbesondere CETA greift mit Regelungen in die kommunale Daseinsvorsorge ein, 

u.a. mit einer Negativlisten, die alle Bereiche listet, die von Marktzugangsbeschrän-
kungen ausgenommen werden. Dies wäre von erheblichem Nachteil für die Kommu-
nen, da auch die Daseinsvorsorge einem ständigen Wandel unterliegt. Stattdessen 
muss die kommunale Organisationsfreiheit von den Marktzugangsverpflichtungen 
in allen Freihandelsabkommen ausgeschlossen werden.  

 
� Die Abkommen enthalten Standstill- und Ratchetklauseln (Sperrklinke). Die Stand-

still-Klausel legt fest, dass nach Einigung auf einen Status der Liberalisierung dieser 
nie wieder aufgehoben werden darf. Die „Sperrklinkenklausel“ regelt, dass zukünftige 
Liberalisierungen eines Sektors automatisch zu neuen Verpflichtungen werden. Sol-
che Klauseln sind strikt abzulehnen. Es muss zudem sichergestellt werden, dass Re-
kommunalisierungen jederzeit und uneingeschränkt möglich bleiben. Der öffentliche 
Dienstleistungssektor und die demokratisch legitimierte kommunale Selbstverwaltung 
dürfen keinesfalls zugunsten partieller wirtschaftlicher Interessen und damit zu Lasten 
der Daseinsvorsorge in Deutschland beeinträchtigt werden.  
 

� Die Handelsabkommen bestimmen, welche Dienstleistungen von Kommunen er-
bracht werden dürfen und welche dem Wettbewerb unterliegen müssen. Dies kann 
nahezu alle bisher öffentlichen Dienstleistungen umfassen und die Bevorzugung re-
gional tätiger Anbieter bei öffentlichen Aufträgen ausschließen, da von einem be-
stimmten Schwellenwert an Aufträge nicht nur EU-weit sondern auch im Land des 
Vertragspartners ausgeschrieben werden müssen. Der politische Gestaltungswille 
darf in Hinsicht auf das öffentliche Beschaffungswesens nicht stärker einge-
schränkt werden, als es nationale Regelungen und das europäische Vergabe- und 
Konzessionsrecht bereits heute vorsehen.  
 

� Die TTIP-Investitionsschutzregelungen werden voraussichtlich dazu führen, dass 
die Entscheidungsfreiheit der Kommunen eingeschränkt wird, weil sie Schadenser-
satzansprüche von Investoren befürchten müssen. Bei TTIP und CETA sollen inter-
nationale Konzerne ein Sonderklagerecht gegen beschlossene Gesetze und kommu-
nalen Beschlüssen erhalten, die vor privaten Schiedsgerichten verhandelt werden. 
Dies hebelt rechtsstaatliche Verfahren in Europa aus. Auf spezielle Investorenschutz-
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regelungen und Schiedsgerichte muss daher gänzlich verzichtet werden. Stattdessen 
soll auch auf Investoren aus Drittstaaten ausschließlich der demokratisch legitimierte 
Rechtsschutz nationaler und EU-Gerichte gelten. 
 

� Der Abbau von Handelshemmnissen soll nicht zu Lasten von europäischen Sozial-, 
Gesundheits-, Verbraucher- und Datenschutz, Umwelt- und Lebensmittelstandards 
erfolgen. Dies betrifft nahezu alle Lebensbereiche vom Erhalt regionaler Kennzeich-
nungen über Einsatz von Gentechnik bis hin zu Arbeitsrecht und -schutz. Das euro-
päische Vorsorgeprinzip als grundsätzliches Prinzip im Verbraucher-, Umwelt- und 
Gesundheitsschutz soll uneingeschränkt erhalten bleiben. 

  
Die Transparenz und Beteiligung soll verbessert werden, u. a. indem Vertreter/innen der 
kommunalen Ebene neben dem TTIP-Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums unmittelbar 
in die Beratergruppen der EU-Kommission integriert werden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Barbara Lübbecke               gez. Niklas Kienitz                              
SPD-Fraktionsgeschäftsführerin                CDU-Fraktionsgeschäftsführer               
 
 
 
gez. Jörg Frank   gez. Michael Weisenstein                                    
Grüne- Fraktionsgeschäftsführer   Linke-Fraktionsgeschäftsführer 
 
 
gez. Thor Zimmermann  gez. Thomas Hegenbarth 
Gruppe Deine Freunde   Gruppe Piraten               
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Schloss-Stadt Hückeswagen 

Der Bürgermeister 
Ratsbüro 

Sachbearbeiter: Torsten Kemper 

 

 

Vorlage 
 

Datum: 16.03.2016 

Vorlage RB/2977/2016 

 

TOP 

 

Betreff 

Satzungsänderung der Oberbergischen Aufbau Gesellschaft mbH 

 

Beschlussentwurf: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt / der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen be-

schließt: 

1. Der Änderung der Satzung der Oberbergischen Aufbau Gesellschaft mbH gemäß der 

als Anlage beigefügten Synopse wird zugestimmt.  

2. Die Vertreter der Stadt/Gemeinde in der Gesellschafterversammlung und im Auf-

sichtsrat der OAGmbH werden angewiesen, in den jeweiligen Gremien entsprechend 

zu votieren. 

3. Soweit die Aufsichtsbehörde formelle Änderungen oder Ergänzungen der Satzung für 

notwendig erachtet, wird diesen beigetreten. 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 24.05.2016 öffentlich 

Rat 16.06.2016 öffentlich 

 

 

Sachverhalt: 

 

 

Nachfolgend die Erläuterungen der OAG zur Satzungsänderung: 

 

A. Anlass / Handlungsnotwendigkeit   

 

1. Die Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach, ist satzungsgemäß mit folgenden 

Aufgaben betraut: 

 

a. Analysen über die Erwerbs- und Wirtschaftsstruktur, 

b. Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen, 

c. Information über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Ge-

meinden sowie der Europäischen Union, 

d. Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen sowie Förderung überbetrieblicher 

Kooperationen, 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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e. Beratung und Betreuung von Kommunen und deren 100%igen Tochtergesell-

schaften sowie ansiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und 

Standortfragen, 

f. Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken zur Ansiedlung, Erhal-

tung oder Erweiterung von Unternehmen, 

g. Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung oder 

Erweiterung von Unternehmen, 

h. Förderung des Fremdenverkehrs durch Werbung für die Region 

 

Mit dem satzungsgemäßen Aufgabenkatalog ist die Oberbergische Aufbau GmbH eine klassi-

sche Wirtschaftsfördergesellschaft im regionalen Kontext. Diese sind in der Regel defizitär, d. 

h. ihre wirtschaftsfördernden Tätigkeiten werden durch Bezuschussung der Gesellschafter 

getragen. Auch aus dem näheren räumlichen Umfeld ergeben sich viele Vergleichsgesell-

schaften, die kreisweit tätig sind und über entsprechenden/erheblichen Zuschussbedarf verfü-

gen. Bei der Oberbergischen Aufbau GmbH war dieses über viele Jahrzehnte anders, da neben 

den wirtschaftsfördernden Tätigkeiten in der Gewerbeflächenerschließung und Ansiedlung 

einschließlich der Bewirtschaftung von Treuhandkonten Gewinnerzielungsmöglichkeiten be-

standen. Diese haben zuschussbedürftige wirtschaftsfördernde Aufgabenbereiche erfolgreich 

gestützt. Für den Bereich des rentablen Gesamtaufgabenspektrums gilt jedoch heute folgen-

des: 

 

Die Entwicklung des Wirtschaftsraumes des Oberbergischen Kreises ist mit der Leistungsfä-

higkeit der oberbergischen Wirtschaft in den oberbergischen Kommunen eng verbunden. 

Wirtschaftsbetriebe sichern als Wertschöpfungsmotor sowie als Arbeitsplatzgarant den Erfolg 

der oberbergischen Kommunen sowie des Oberbergischen Kreises für die Zukunftsfähigkeit 

der Gesamtregion. Dazu ist es erforderlich, dass die industrielle und gewerbliche Wirtschaft 

über ausreichende Flächenreserven zur Ansiedlung, Erweiterung sowie Standortsicherung von 

Betrieben verfügt. Haben die oberbergischen Kommunen in der Vergangenheit derartige An-

gebote an Flächen über entsprechende fortschreitende Ausweisungen in den Regionalplänen 

vorgehalten sowie über eine geeignete Erschließungsförderung über Städtebaumittel konse-

quent an diesem Entwicklungsziel gearbeitet (und war die Oberbergische Aufbau GmbH pro-

jektbezogen eingebunden), so zeichnete sich vor ca. 10 – 15 Jahren eine Trendwende ab. Die 

naturschutz- und freiraumschutzrechtlichen Vorgaben der Landesentwicklungsplanung führ-

ten zu einer zunehmend restriktiven Haltung der Bezirksregierung und entsprechenden im 

Zuge der Zeit aufwendiger werdenden Prüfverfahren bei dem Wunsch zur Ausweisung neuer 

bestandsichernder Flächenangebote. Reserven wurden zeitgleich aufgebraucht. Die Anzahl 

der Neuausweisungen ging deutlich zurück. Anstatt Neuausweisungen wurden vermehrt Ar-

rondierungen und kleinflächige Erweiterungen durchgeführt. Bedarfsberechnungsmethoden 

unterschiedlicher Art und Weise wurden zur Verifizierung kommunaler Entwicklungsinteres-

sen und -notwendigkeiten eingeführt. Infolge dessen wurde die Oberbergische Aufbau GmbH 

vom Oberbergischen Kreis und den Kommunen in die entsprechenden Gespräche mit der Be-

zirksregierung Köln eingebunden. Diese Gespräche führten jedoch letztendlich noch nicht zu 

einer ausreichenden Ausweisung von geeigneten Gebieten im Regionalplan. Erst im Zuge der 

Regionalplanüberarbeitung wird die Bezirksregierung erneut darauf eingehen. 

 

2. Anfragen von Betrieben auf Übernahme bzw. Kauf geeigneter Industrie- und Gewer-

beflächen zwecks Bau und Besiedlung können sich derzeit nicht mehr auf die mit ei-

ner erheblichen Vorleistung von zum Teil über 10 Jahren vorgeplante und erschlosse-

ne Bauflächen und die entsprechenden Angebotsparzellen beziehen. Im Zuge einer 

verminderten Ausweisungsmöglichkeit haben sich infolge fehlender Anschlussent-

wicklungen die Anzahl der aktuell angebotenen Flächen stark reduziert. In Teilgebie-
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ten des Oberbergischen Kreises steht kein ausreichendes Angebot mehr für Industrie- 

und Gewerbeflächen zur Verfügung. Die Industrie- und Gewerbeflächenkonferenz 

Oberbergischer Kreis, die von der Oberbergischen Aufbau GmbH entwickelt wurde, 

ist der Nachweis, dass die bisherige Flächenausweisungsintensität zur Sicherung der 

heimischen Wirtschaft nicht ausreicht. Die Vermarktungstätigkeit ist infolge dessen 

stark vermindert. 

 

3. Die der Oberbergischen Aufbau GmbH angetragenen Auftragsanfragen im Bereich 

von Wohnbebauungsplanung und anderen Planungsentwicklungen sind aufgrund einer 

besonderen steuerrechtlichen Problematik für die Oberbergische Aufbau GmbH nicht 

umsetzbar. Aufgrund eines Mustererlasses des Finanzministeriums über die Steuerbe-

freiung von Wirtschaftsfördergesellschaften ist der Umfang der Tätigkeiten der Wirt-

schaftsförderung auf die unter 1. dargestellten satzungsgemäßen Aufgaben beschränkt. 

Die Förderung des allgemeinen Wohnungsbaus fällt nicht darunter. Insofern ist bei 

angetragenen Aufträgen zur Wohnbebauungsplanung oder anderen Planungsentwick-

lungen in der Einzelfallprüfung das steuerliche Hemmnis durchgreifend, so dass Auf-

träge abgewiesen werden müssen. Diese Auskünfte ergehen in Absprache mit Steuer-

beratern und Wirtschaftsprüfern. Bei Zuwiderhandlung besteht die Gefahr einer ent-

sprechenden Nachversteuerung sämtlicher Einnahmen.  

 

4. Ein wesentliches Finanzierungsstandbein der OAG war auf Grundlage der guten Ei-

genkapitalversorgung bislang auch die Anlage liquider Mittel auf dem Kapitalsektor 

in Form von risikoarmen Anlageformen. Diese Anlageform hat in der Vergangenheit 

Erträge bis weit über 100.000,-- € in der Bilanz ausgemacht, so dass von einem nicht 

unbedeutenden Einnahmeposten gesprochen werden kann. Die nach der Finanzmarkt-

krise nunmehr sich aktuell abzeichnende Zinsentwicklung lässt jedoch Einnahmen aus 

diesem Sektor auf einen minimalen Bruchteil zusammenschmelzen. Ferner stellt sich 

in diesem Zusammenhang die Frage, ob das Anlagekonzept der Oberbergischen Auf-

bau GmbH unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch zeitgemäß ist. Teile des li-

quiden Vermögens müssen für die beabsichtigte Investition in Erschließungsmaßnah-

men verfügbar sein. Darüber hinaus sind hier aber auch andere Anlagestrategien wie 

z.B. in Form von Vermietung von Büroimmobilien etc. angeraten. Die jetzige Satzung 

lässt dies jedoch nicht zu.  

 

 

B. Lösungsweg 

 

1. Dem Thema Gewerbeflächenentwicklung wird im gesamten politischen Raum in 

Nordrhein-Westfalen seit Abschluss des ersten Offenlageverfahrens des Landesent-

wicklungsplanes im Entwurf wieder landesweit eine herausgehobene Bedeutung zu-

gewiesen. Die Sicherung von Wertschöpfungs- und Arbeitsmarktpotentialen der hei-

mischen Wirtschaft hat landesweit eine Bedarfsdiskussion ausgelöst, die nunmehr in 

der beabsichtigten zweiten Offenlage des Landesentwicklungsplanentwurfes seinen 

Niederschlag findet. Allgemein werden Ausweisungsnotwendigkeiten zwischen den 

beteiligten Akteuren und dem Land Nordrhein-Westfalen im Bereich der industriellen 

und gewerblichen Entwicklung vermehrt auf einen Nenner gebracht. Der Punkt der 

Einigung auf geeignete Flächen steht ab 2015/16 noch bevor. Die Oberbergische Auf-

bau GmbH hat im Auftrag des Oberbergischen Kreises einen wesentlichen Beitrag da-

zu geleistet, die Gewerbeflächencharta Oberberg zusammen mit der IHK und den 13 

oberbergischen Kommunen zu konzipieren, abzustimmen, zu verabschieden und in 

einen Dialog mit dem Land Nordrhein-Westfalen (Staatskanzlei und Bezirksregierung 
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Köln) zu bringen. Die Gewerbeflächencharta soll nunmehr - auch unter Berücksichti-

gung von natur- und umweltschutzrechtlichen Belangen sowie Interessen der land-

wirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe – in ein Industrie- und Gewerbeflächenkonzept 

münden.  

 

Gleichzeitig sind der Oberbergischen Aufbau GmbH neben konzeptionellen Tätigkei-

ten im Rahmen der Gewerbeflächenkonzeptionierung auch weitere Neuaufträge, z.B. 

im Bereich Waldbröl und Lindlar erteilt worden. Diese haben eine planerische Bin-

dung von > 5 Jahren und eine Vermarktungsbindung von > 10 Jahren zur Folge. 

 

2. Der wesentliche Lösungsansatz ist die Erweiterung der Geschäftssparten gemäß Ziffer 

D zur organisatorischen, operativen und personellen Neuausrichtung der Oberbergi-

schen Aufbau GmbH. Diese Erweiterung wird in naheliegenden benachbarten Ge-

schäftsfeldern, die derzeit nicht Satzungsgegenstand sind, dazu führen, im Sinne einer 

besseren Personalauslastung und einer geeigneten Verknüpfung von Interessenslagen 

kommunaler Gesellschafter personelle und organisatorische Verknüpfungen herbeizu-

führen und zu optimieren. Bei einer Neuausrichtung der Gesellschaft durch die Aus-

weitung des Satzungszweckes auf weitere Aufgabenfelder besteht in Absprache mit 

den Aufsichtsbehörden keine Gefahr, ins Marktgeschehen mit hiesigen Wirtschaftsak-

teuren einzugreifen. Eine Neuausrichtung würde ausschließlich der Eigenversorgung 

der kommunalen Gesellschafter dienen. Sie hätte eine Optimierung von Vergabe- und 

Auftragsabwicklungsaufträgen zur Folge und würde kommunale Gesellschafter zu ei-

ner flexibleren und effizienteren Handhabung von Auftragsnotwendigkeiten verhelfen.  

 

3. Mit der Geschäftsfelderweiterung wäre eine Neuausrichtung im steuerlichen Bereich 

verbunden. Während die bisherigen wirtschaftsförderlichen Satzungsaufgaben der 

Oberbergischen Aufbau GmbH gemäß Erlass des Finanzministeriums steuerbefreit 

waren, könnten Neuaufgaben nur unter Aufgabe der Steuerbefreiung in das Aufga-

benportfolio integriert werden. Auf Grundlage einer verbindlichen Auskunft der Fi-

nanzverwaltung NRW vom 18.09.2014 (siehe auch Ziffer C) konnte aber erreicht 

werden, dass die in den bisherigen Geschäftsfeldern angesammelten Kapitalerträge 

nicht rückwirkend versteuert werden müssen. Es müssen zukünftig (ab Satzungsände-

rung) jedoch Gewinne aus alten und neuen Geschäftsfeldern separat betrachtet und 

versteuert werden.  

 

4. Die Öffnung des Satzungszweckes der Oberbergischen Aufbau GmbH für neue Ge-

schäftsfelder wird auch die Teilanlage des Vermögens in Sachanlagen wie Immobilien 

etc. für Gesellschafter ermöglichen. Dies würde eine geeignetere Form der Kapitalan-

lage darstellen.  

 

5. Die Geschäftsführung hält eine Erweiterung der Geschäftsfelder aufgrund der perso-

nellen und organisatorischen Voraussetzungen für ertragreich, umsetzbar und im Hin-

blick auf eine gleichmäßige Personalauslastung für effizient.  

 

6. Die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln hat Zustimmung zu den neuen Ge-

schäftsfeldern signalisiert. 
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C. Steuer 

 

Nach der verbindlichen Aussage der Finanzverwaltung bestehen aus steuerrechtlicher Sicht 

keine Bedenken. 

 

 

D. Neue Aufgaben 

 

Als neue Geschäftsfelder sind daher folgende Aufgaben angedacht: 

1) Planung, Bau und Betrieb von gesellschaftereigenen Energiegewinnungsanlagen, 

Erschließung und Nutzung heimischer Energieressourcen zur Energieversorgung 

der kommunalen Gesellschafter, 

2) Entwicklung und Planung von Infrastrukturprojekten und –maßnahmen sowie Inf-

rastrukturunterhaltung, die zu dem Aufgabenbereich der kommunalen Gesellschaf-

ter gehören, 

3) Errichtung, Anschaffung und Bewirtschaftung von Gebäuden für den Eigenbedarf 

der Gesellschaft sowie die Aufgabenerfüllung der kommunalen Gesellschafter 

4) Herrichtung, Bau, Sanierung und Nutzungsvorbereitung von Anlagen, Flächen und 

Gebäuden im Rahmen des Aufgabenbereichs der kommunalen Gesellschafter 

 

 

E. Alternativen  

 

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, die Oberbergische Aufbau GmbH im Sinne einer 

klassischen Wirtschaftsfördergesellschaft ohne den Betrieb rentabler Aufgabenfelder – ähn-

lich anderen regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften – zu führen. Hier bestehen jedoch 

dann Zuschusspflichten seitens der Gesellschafter. Die dargelegten Satzungsänderungen die-

nen dazu, weiterhin rentable Aufgabenfelder zu erschließen, um eine Querdeckung von Auf-

gaben der Wirtschaftsförderung zu erreichen.  

Die OAG ist durch einige noch vorhandene Aufträge über einen längeren Zeitraum gebunden. 

Hierzu tragen bei den Planungs- und Erschließungsaufträgen beispielsweise Planungsfristen 

von mindestens 5 Jahren und bei der Erschließung und Vermarktung Zeiten von mindestens 

10 Jahren bei. Darüber hinaus ergeben sich Aufgaben in der Verwaltung der Treuhandmittel, 

die bereits über Jahrzehnte laufen und auf Dauer angelegt sind. Ohne Änderung des Satzungs-

zwecks wird die Notwendigkeit zur Inanspruchnahme von Rücklagen in den Folgejahren grö-

ßer werden. Bei gleichbleibenden Fixkosten werden Defizite bzw. steigende Defizite die Fol-

ge sein. 

 

In Anbetracht dessen wäre die Alternative zur vorgeschlagenen Satzungsänderung der zu-

nehmende Vermögensverzehr der Gesellschaft mit daraus resultierenden Folgen.  

 

Hinzu kommt die Verpflichtung des Oberbergischen Kreises – aus der bestehenden Satzung 

heraus – die Kosten der Führung der Geschäfte der Oberbergischen Aufbau GmbH mit jähr-

lich 100.000,00 € zu fördern, um defizitäre Aufgabenbereiche abzudecken. Der Wortlaut der 

Satzung lautet:  

 

„§ 17: Kosten der Geschäftsführung 

 

Kosten der Geschäftsführung werden, soweit sie nicht durch Einnahmen gedeckt sind, bis zu 

einer Höhe von 100.000 EUR pro Jahr durch Zuschüsse des Oberbergischen Kreises getra-

gen.“ 
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Diese Variante wäre aber für die Kommunen des Oberbergischen Kreises eine deutliche 

schlechtere als die vorgeschlagene Satzungsänderung.  

 

Selbst bei einer Auflösung der Gesellschaft wären oben genannte Fristen zu beachten, genau-

so wie der Umstand, dass alle Kapitalressourcen nur wirtschaftsfördernd verwandt werden 

dürften. Ein Mittelrückfluss – sowohl für die Stammeinlage wie für das restliche Eigenkapital 

- ist satzungsgemäß ausgeschlossen. 

 

Der Aufsichtsrat der OAG ist in der Vergangenheit mehrfach mit dem Thema befasst gewe-

sen. Auch die Kommunen waren im Vorfeld aufgerufen, Bedarfe zu formulieren und das zu-

künftige Leistungsangebot der OAG zu definieren. Der Aufsichtsrat hat der in dieser Vorlage 

dargelegten Weiterentwicklung der OAG und der entsprechenden Satzungsänderung in seiner 

Sitzung am 24.11.2015 zugestimmt. Zudem hat die Gesellschafterversammlung der OAG die 

Einbringung der Satzungsänderung in die Gremien der Gesellschafter einstimmig beschlos-

sen. 

 

Auch die Bürgermeisterkonferenz hat unter der Prämisse der Erreichung der gesetzten Ziele 

keine Bedenken gegen eine solche Weiterentwicklung der OAG angemeldet.  

 

Soweit sich noch allgemeine formale Änderungen auf Wunsch der zuständigen Kommu-

nalaufsicht ergeben, sollen diese als mitbeschlossen gelten. 

 

Eine Synopse der bisherigen und der veränderten Satzung ist als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche: 

 

FB    

Kenntnis 

genommen 
   

 

 

  ___________________   __________________  

 Bürgermeister o.V.i.A. Torsten Kemper 

 

Anlagen: 

 

Synopse alte/neue Satzung 
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*Bei den kursiv gedruckten Änderungen handelt es sich um formelle Änderungen der Satzung, die 
sich aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht infolge von Änderungen der gesetzlichen 
Grundlagen als notwendig erweisen. 

Bisherige Satzung  Satzungsentwurf 2015 

Änderungen in Fettdruck * 

 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr der Gesellschaft  

 

1. Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: Oberbergische Aufbau-
Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 

Gummersbach.  

3. Die Gesellschaft ist auf unbe-
stimmte Dauer errichtet. Das 

Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.  

 

 

1. Die Firma der Gesellschaft lau-
tet: Oberbergische Aufbau-
Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. 

2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz 

in Gummersbach.  

3. Die Gesellschaft ist auf unbe-
stimmte Dauer errichtet. Das 

Geschäftsjahr ist das Kalender-
jahr.  

 

§ 2 Gegenstand und Zweck der Gesellschaft 

 
1. Die Tätigkeit der Gesellschaft ver-

folgt die im öffentlichen Interesse 
liegende Verbesserung der sozialen 
und wirtschaftlichen Struktur im 

Gebiet des Oberbergischen Kreises. 
Sie umfasst die Förderung der Wirt-

schaft, insbesondere durch Gewer-
be- und Industrieansiedlung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

 
2. Gegenstand und Zweck der Gesell-

schaft umfassen insbesondere: 
 
a. Analysen über die Erwerbs- und 

Wirtschaftsstruktur 
b. Information über Standortvortei-

le und Förderungsmaßnahmen 
c. Information über Wirtschaftsför-

derungsmaßnahmen von Bund, 

Ländern und Gemeinden sowie 
der Europäischen Union, 

d. Anwerbung und Ansiedlung von 
Unternehmen sowie Förderung 
überbetrieblicher Kooperationen, 

e. Beratung und Betreuung von 
Kommunen und deren 

100%igen Tochtergesellschaften 

 
1. Die Tätigkeit der Gesellschaft ver-

folgt die im öffentlichen Interesse 
liegende Verbesserung der sozialen 
und wirtschaftlichen Struktur im 

Gebiet des Oberbergischen Kreises. 
Sie umfasst die Förderung der 

Wirtschaft, insbesondere durch 
Gewerbe- und Industrieansiedlung 
und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

 
Gegenstand und Zweck der Gesell-

schaft umfassen insbesondere: 
 
a. Analysen über die Erwerbs- und 

Wirtschaftsstruktur 
b. Information über Standortvortei-

le und Förderungsmaßnahmen 
c. Information über Wirtschaftsför-

derungsmaßnahmen von Bund, 

Ländern und Gemeinden sowie 
der Europäischen Union, 

d. Anwerbung und Ansiedlung von 
Unternehmen sowie Förderung 
überbetrieblicher Kooperationen, 

e. Beratung und Betreuung von 
Kommunen und deren 100%igen 

Tochtergesellschaften sowie an-

TOP Ö  3TOP Ö  3
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sowie ansiedlungswilligen Unter-
nehmen in Verfahrens-, Förde-

rungs- und Standortfragen, 
f. Beratung bei der Beschaffung 

von Gewerbegrundstücken zur 

Ansiedlung, Erhaltung oder Er-
weiterung von Unternehmen, 

g. Beschaffung und Veräußerung 
von Grundstücken zur Ansied-
lung, Erhaltung oder Erweite-

rung von Unternehmen, 
h. Förderung des Fremdenverkehrs 

durch Werbung für die Region 
 

siedlungswilligen Unternehmen 
in Verfahrens-, Förderungs- und 

Standortfragen, 
f. Beratung bei der Beschaffung 

von Gewerbegrundstücken zur 

Ansiedlung, Erhaltung oder Er-
weiterung von Unternehmen, 

g. Beschaffung und Veräußerung 
von Grundstücken zur Ansied-
lung, Erhaltung oder Erweiterung 

von Unternehmen, 
h. Förderung des Fremdenverkehrs 

durch Werbung für die Region 
 

  
2. Weiterer Gesellschaftszweck ist 

die Tätigkeit der Gesellschaft 

zur Deckung des kommunalen 
Eigenbedarfs in den Bereichen 

Energiegewinnung und –
versorgung, Infrastruktur, Ge-

bäudeanschaffung und –
bewirtschaftung und Herrich-
tung, Bau, Sanierung und Nut-

zungsvorbereitung von Altnut-
zungsflächen. 

 
Zu diesem Zweck wird die Ge-
sellschaft im Gebiet des Ober-

bergischen Kreises für ihre 
kommunalen Gesellschafter und 

zur Erfüllung kommunaler Auf-
gaben wie folgt tätig: 
a. Planung, Bau und Betrieb 

von gesellschaftereigenen 
Energiegewinnungsanlagen, 

Erschließung und Nutzung 
heimischer Energieressour-
cen zur Energieversorgung 

der kommunalen Gesell-
schafter, 

b. Entwicklung und Planung 
von Infrastrukturprojekten 
und –maßnahmen sowie 

Infrastrukturunterhaltung, 
die zu dem Aufgabenbereich 

der kommunalen Gesell-
schafter gehören, 
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c. Errichtung, Anschaffung und 
Bewirtschaftung von Ge-

bäuden für den Eigenbedarf 
der Gesellschaft sowie die 
Aufgabenerfüllung der 

kommunalen Gesellschafter  
d. Herrichtung, Bau, Sanierung 

und Nutzungsvorbereitung 
von Anlagen, Flächen und 
Gebäuden im Rahmen des 

Aufgabenbereichs der kom-
munalen Gesellschafter 

 

 

3. Die Gesellschaft kann auch vermit-
telnd im Auftrag von Gebietskörper-
schaften tätig werden, indem sie 

deren Grundstücke der gewerbli-
chen Verwertung durch Anwerbung 

und Ansiedlung geeigneter Betriebe 
zuführt. 

Die Gesellschaft kann ebenso von 
privaten Grundstückseigentümern 
und für deren Rechnung die Verwer-

tung solcher Grundstücke überneh-
men und betreiben, wenn anders die 

Erfüllung des Gesellschaftszwecks 
nicht oder nur mit erheblich höheren 
Kosten zu erreichen ist. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Zuschüsse 

entgegenzunehmen oder Darlehen 
aufzunehmen.  

 

 

3. Die Gesellschaft kann auch vermit-
telnd im Auftrag von Gebietskör-
perschaften tätig werden, indem 

sie deren Grundstücke der gewerb-
lichen Verwertung durch Anwer-

bung und Ansiedlung geeigneter 
Betriebe zuführt. 

Die Gesellschaft kann ebenso von 
privaten Grundstückseigentümern 
und für deren Rechnung die Ver-

wertung solcher Grundstücke über-
nehmen und betreiben, wenn an-

ders die Erfüllung des Gesell-
schaftszwecks nicht oder nur mit 
erheblich höheren Kosten zu errei-

chen ist. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben Zuschüsse 
entgegenzunehmen oder Darlehen 
aufzunehmen. Diese Mittel wer-

den treuhänderisch verwaltet, 
um für die Gesellschafter tätig 

zu werden.  

 

§ 3 

Steuerbefreiung der Wirtschaftsför-

derungsgesellschaft 

Verwendung der Rücklagen, 

Gewinnausschüttung, Einlagen-
rückgewähr 

 
1. Die Gesellschafter sind unmittelbar 

zu mehr als 50 v.H. Gebietskörper-

schaften. Sie haben die Mehrheit 
der Stimmrechte. 

 

 
1. Die Gesellschafter sind unmittelbar 

zu mehr als 50 v.H. Gebietskörper-

schaften. Sie haben die Mehrheit 
der Stimmrechte. 
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2. Erzielte Überschüsse dürfen nur für 
die begünstigten Tätigkeiten ver-

wendet werden. Dies schließt die 
Bildung von Rücklagen, die für die 
Zweckverwirklichung erforderlich 

sind, ein. Die ertragbringende Anla-
ge der entsprechenden Mittel ist un-

schädlich. 

2. Die Gesellschaft verfügt über 
Rücklagen aus steuerbefreiten 

Tätigkeiten der Wirtschaftsför-
derung, die zu den begünstig-
ten Tätigkeiten zählen. Die dar-

aus erzielte Rücklage darf nur 
für die begünstigten Tätigkei-

ten der Wirtschaftsförderung 
verwendet werden. 

3. Das Vermögen und etwa erzielte 
Überschüsse der Gesellschaft dürfen 
nur für die im Körperschaftsteuer-

gesetz (KStG) genannten Zwecke 
(Wirtschaftsförderung) verwendet 

werden.  

3. Die Ertrag bringende Anlage 
der entsprechenden Rücklage 
ist unschädlich. 

 

Die Gesellschafter erhalten keine 

Gewinnausschüttung oder Einlagen-
rückgewähr. 

4. Die Gesellschafter erhalten keine 

Gewinnausschüttungen oder Einla-
genrückgewähr. 
 

4. Durch Verwaltungsausgaben, die 
den Zwecken der Gesellschaft fremd 

sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütung darf keine Person 

begünstigt werden. 

5. Durch Verwaltungsaufgaben, die 
den Zwecken der Gesellschaft 

fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen darf 

keine Person begünstigt werden. 
 

§ 4 Stammkapital  

1. Das Stammkapital beträgt 

630.100 € (sechshundertdrei-
ßigtausendeinhundert EURO). 

2. Folgende Gesellschafter sind an 

der Gesellschaft beteiligt: 

Oberbergischer Kreis 

KSK Köln Beteiligungsgesell-
schaft mbH  
Sparkasse Gummersbach-

Bergneustadt 
Sparkasse der Homburgischen 

Gemeinden in Wiehl 
WGZ-Bank Westdeutsche Ge-
nossenschafts-Zentralbank AG  

Volksbank Oberberg eG 
Volksbank im Märkischen Kreis 

eG  
Volksbank Wipperfürth-Lindlar 

eG 
Stadt Bergneustadt  
Gemeinde Engelskirchen  

1. Das Stammkapital beträgt 

630.100 € (sechshundertdrei-
ßigtausendeinhundert EURO). 

2. Folgende Gesellschafter sind an 

der Gesellschaft beteiligt: 

Oberbergischer Kreis 

Kreissparkasse Köln  
Sparkasse Gummersbach-
Bergneustadt 

Sparkasse der Homburgischen 
Gemeinden in Wiehl 

WGZ-Bank Westdeutsche Ge-
nossenschafts-Zentralbank AG  
Volksbank Oberberg eG 

Volksbank im Märkischen Kreis 
eG  

Volksbank Wipperfürth-Lindlar 
eG 

Stadt Bergneustadt  
Gemeinde Engelskirchen  
Stadt Gummersbach  
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Stadt Gummersbach  
Stadt Hückeswagen  

Gemeinde Lindlar  
Gemeinde Marienheide  
Gemeinde Morsbach  

Gemeinde Nümbrecht  
Gemeinde Reichshof  

Stadt Waldbröl  
Stadt Wiehl  
Stadt Wipperfürth  

 
3. Das Stammkapital ist voll einge-

zahlt.  
 

Stadt Hückeswagen  
Gemeinde Lindlar  

Gemeinde Marienheide  
Gemeinde Morsbach  
Gemeinde Nümbrecht  

Gemeinde Reichshof  
Stadt Waldbröl  

Stadt Wiehl  
Stadt Wipperfürth  
 

3. Das Stammkapital ist voll ein-
gezahlt.  

 

§ 5 Abtretung von Geschäftsanteilen  

1. Die Gesellschafter können ihre 

Gesellschaft oder Teile davon an 
Mitgesellschafter abtreten. Für 
Gebietskörperschaften gilt, dass 

sie Geschäftsanteile nur an an-
dere Gebietskörperschaften, 

soweit diese Gesellschafter sind, 
abtreten können.  

 

2. Die Abtretung von Geschäftsan-
teilen oder von Teilen von Ge-

schäftsanteilen an andere Per-
sonen als Gesellschafter ist nur 

dann zulässig, wenn die Gesell-
schafterversammlung mit einer 
Mehrheit von 75 % der abgege-

benen Stimmen hierzu die Ge-
nehmigung erteilt. Das gleiche 

gilt für die Verpfändung von Ge-
schäftsanteilen.  

 

1. Die Gesellschafter können ihre 

Gesellschaft oder Teile davon 
an Mitgesellschafter abtreten. 
Für Gebietskörperschaften gilt, 

dass sie Geschäftsanteile nur 
an andere Gebietskörperschaf-

ten, soweit diese Gesellschafter 
sind, abtreten können.  

 

2. Die Abtretung von Geschäfts-
anteilen oder von Teilen von 

Geschäftsanteilen an andere 
Personen als Gesellschafter ist 

nur dann zulässig, wenn die 
Gesellschafterversammlung mit 
einer Mehrheit von 75 % der 

abgegebenen Stimmen hierzu 
die Genehmigung erteilt. Das 

gleiche gilt für die Verpfändung 
von Geschäftsanteilen.  

 

§ 6 Organe der Gesellschaft  

Organe der Gesellschaft sind:  
 
1.  Die Gesellschafterversammlung,  

2.  der Aufsichtsrat,  
3.  der oder die Geschäftsführer. 

 

Organe der Gesellschaft sind:  
 
1.  Die Gesellschafterversammlung,  

2.  der Aufsichtsrat,  
3.  der oder die Geschäftsführer. 

 

§ 7 Einberufung der Gesellschafterversammlung  

1. Die Gesellschafterversammlung 
ist jährlich – spätestens 5 (fünf) 
Monate nach Schluss des Ge-

schäftsjahres – als ordentliche 

1. Die Gesellschafterversammlung 
ist jährlich – spätestens 5 (fünf) 
Monate nach Schluss des Ge-

schäftsjahres – als ordentliche 
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Gesellschafterversammlung ein-
zuberufen. Außerdem muss die 

Gesellschafterversammlung ein-
berufen werden, wenn dies Ge-
sellschafter, deren Geschäftsan-

teile zusammen mindestens 
dem zehnten Teil des Stamm-

kapitals entsprechen unter An-
gabe des Zwecks und der Grün-
de verlangen oder der Aufsichts-

rat dies für erforderlich hält.  

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 

werden zu den Sitzungen der 
Gesellschafterversammlung ein-

geladen.  

3. Die Gesellschafterversammlung 
wird durch die Geschäftsführung 

unter Mitteilung der Tagesord-
nung durch eingeschriebenen 

Brief mit mindestens 14tägiger 
Frist einberufen.  

4. Den Versammlungsort bestimmt 

der Vorsitzende der Gesellschaf-
terversammlung.  

5. Den Vorsitz in der Gesellschaf-
terversammlung führt der Vor-
sitzende des Aufsichtsrates.  

 

Gesellschafterversammlung ein-
zuberufen. Außerdem muss die 

Gesellschafterversammlung ein-
berufen werden, wenn dies Ge-
sellschafter, deren Geschäftsan-

teile zusammen mindestens dem 
zehnten Teil des Stammkapitals 

entsprechen unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlan-
gen oder der Aufsichtsrat dies für 

erforderlich hält.  

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 

werden zu den Sitzungen der 
Gesellschafterversammlung ein-

geladen.  

3. Die Gesellschafterversammlung 
wird durch die Geschäftsführung 

unter Mitteilung der Tagesord-
nung durch eingeschriebenen 

Brief mit mindestens 14tägiger 
Frist einberufen.  

4. Den Versammlungsort bestimmt 

der Vorsitzende der Gesellschaf-
terversammlung.  

5. Den Vorsitz in der Gesellschaf-
terversammlung führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates.  

 

§ 8 Stimmrecht und Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung  

1. Je 100 Euro eines Geschäftsan-
teils gewähren eine Stimme.  

2. Die den einzelnen Gesellschaf-
tern zustehenden Stimmen kön-

nen nur einheitlich abgegeben 
werden.  

3. Die Gesellschafterversammlung 

ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit des Stammkapitals 

vertreten ist.  

4. Erweist sich eine Gesellschafter-
versammlung als beschlussun-

fähig, so ist durch die Ge-
schäftsführung binnen 3 (drei) 

Wochen eine neue Gesellschaf-

1. Je 100 Euro eines Geschäftsan-
teils gewähren eine Stimme.  

2. Die den einzelnen Gesellschaf-
tern zustehenden Stimmen 

können nur einheitlich abgege-
ben werden.  

3. Die Gesellschafterversammlung 

ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit des Stammkapitals 

vertreten ist.  

4. Erweist sich eine Gesellschaf-
terversammlung als beschluss-

unfähig, so ist durch die Ge-
schäftsführung binnen 3 (drei) 

Wochen eine neue Gesellschaf-
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terversammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen. Die 

Gesellschafterversammlung ist 
in diesem Fall ohne Rücksicht 
auf die Zahl der vertretenen 

Stimmen beschlussfähig. Auf 
diese Folge ist in der Einladung 

ausdrücklich hinzuweisen.  

5. Beschlüsse werden mit einfa-
cher Mehrheit gefasst, soweit 

die Gesetze oder dieser Vertrag 
nicht zwingend eine größere 

Mehrheit vorschreiben. Bei 
Stimmgleichheit findet eine 

nochmalige Abstimmung statt. 
Wenn auch diese Abstimmung 
Stimmgleichheit ergibt, gilt der 

Beschlussantrag als abgelehnt.  

6. Die Beschlüsse der Gesellschaf-

ter können - soweit nicht zwin-
gendes Recht eine andere Form 
vorschreibt – durch schriftliche 

Abstimmung, per Fax oder per 
E-Mail auch ohne Einberufung 

einer Versammlung gefasst 
werden, sofern sich jeder Ge-
sellschafter an der Abstimmung 

persönlich oder durch Vertreter 
beteiligt. Eine kombinierte Be-

schlussfassung in der Form, 
dass sich einzelne Gesellschafter 
an den Beschlüssen, die von den 

übrigen Gesellschaftern in einer 
Versammlung getroffen werden, 

in der in Satz 1 bestimmten 
Weise beteiligen, ist ebenfalls 
zulässig.  

7. Über die Verhandlungen und 
Beschlüsse der Gesellschafter-

versammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden der Gesellschaf-

terversammlung und einem Mit-
glied der Geschäftsführung zu 

unterzeichnen ist. Die Nieder-
schrift ist jedem Gesellschafter 
und den Mitgliedern der Gesell-

terversammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen. 

Die Gesellschafterversammlung 
ist in diesem Fall ohne Rück-
sicht auf die Zahl der vertrete-

nen Stimmen beschlussfähig. 
Auf diese Folge ist in der Einla-

dung ausdrücklich hinzuweisen.  

5. Beschlüsse werden mit einfa-
cher Mehrheit gefasst, soweit 

die Gesetze oder dieser Vertrag 
nicht zwingend eine größere 

Mehrheit vorschreiben. Bei 
Stimmgleichheit findet eine 

nochmalige Abstimmung statt. 
Wenn auch diese Abstimmung 
Stimmgleichheit ergibt, gilt der 

Beschlussantrag als abgelehnt.  

6. Die Beschlüsse der Gesellschaf-

ter können - soweit nicht zwin-
gendes Recht eine andere Form 
vorschreibt – durch schriftliche 

Abstimmung, per Fax oder per 
E-Mail auch ohne Einberufung 

einer Versammlung gefasst 
werden, sofern sich jeder Ge-
sellschafter an der Abstimmung 

persönlich oder durch Vertreter 
beteiligt. Eine kombinierte Be-

schlussfassung in der Form, 
dass sich einzelne Gesellschaf-
ter an den Beschlüssen, die von 

den übrigen Gesellschaftern in 
einer Versammlung getroffen 

werden, in der in Satz 1 be-
stimmten Weise beteiligen, ist 
ebenfalls zulässig.  

7. Über die Verhandlungen und 
Beschlüsse der Gesellschafter-

versammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden der Gesellschaf-

terversammlung und einem 
Mitglied der Geschäftsführung 

zu unterzeichnen ist. Die Nie-
derschrift ist jedem Gesell-
schafter und den Mitgliedern 
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schafterversammlung zuzusen-
den.  

 

der Gesellschafterversammlung 
zuzusenden.  

§ 9 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung  

Die Gesellschafterversammlung hat 
unbeschadet gesetzlicher Vorschriften 

insbesondere zu beschließen: 

1. Änderungen des Gesellschafts-
vertrages, insbesondere Ände-

rungen des Zwecks der Gesell-
schaft sowie den Beitritt weite-

rer Mitglieder und Erhöhung 
bzw. Herabsetzung des  
Stammkapitals,  

2. Abschluss und Änderung von 
Unternehmensverträgen i. S .d. 

§§ 291 und 292 Abs. 1 AktG,  

3. Erwerb und Veräußerung von 
Unternehmen und Beteiligun-

gen, 

4. Genehmigung der Abtretung 

und Verpfändung von Ge-
schäftsanteilen,  

5. Auflösung der Gesellschaft ,  

6. Bestellung und Abberufung des 
oder der Geschäftsführer und 

Abschluss von deren Anstel-
lungsverträgen,  

7. Bestellung des Abschlussprüfers 
für das laufende Geschäftsjahr, 

8. Feststellung des Jahresab-

schlusses und Verwendung des 
Ergebnisses nach Entgegen-

nahme der Berichte der Ge-
schäftsführung, des Abschluss-
prüfers und des Aufsichtsrates,  

9. Entlastung der Geschäftsfüh-
rung und des Aufsichtsrates,  

10. Einforderung von Einzahlungen 
auf die Stammeinlage. 

 

Die Gesellschafterversammlung hat 
unbeschadet gesetzlicher Vorschriften 

insbesondere zu beschließen: 

1. Änderungen des Gesellschafts-
vertrages, insbesondere Ände-

rungen des Zwecks der Gesell-
schaft sowie den Beitritt weite-

rer Mitglieder und Erhöhung 
bzw. Herabsetzung des 
Stammkapitals,  

2. Abschluss und Änderung von 
Unternehmensverträgen i. S .d. 

§§ 291 und 292 Abs. 1 AktG,  

3. Erwerb und Veräußerung von 
Unternehmen und Beteiligun-

gen, 

4. Genehmigung der Abtretung 

und Verpfändung von Ge-
schäftsanteilen,  

5. Auflösung der Gesellschaft ,  

6. Bestellung und Abberufung des 
oder der Geschäftsführer und 

Abschluss von deren Anstel-
lungsverträgen,  

7. Bestellung des Abschlussprüfers 
für das laufende Geschäftsjahr, 

8. Feststellung des Jahresab-

schlusses und Verwendung des 
Ergebnisses nach Entgegen-

nahme der Berichte der Ge-
schäftsführung, des Abschluss-
prüfers und des Aufsichtsrates,  

9. Entlastung der Geschäftsfüh-
rung und des Aufsichtsrates,  

10. Einforderung von Einzahlungen 
auf die Stammeinlage, 

11. Höhe  der Aufwandsent-

schädigung des Aufsichtsra-
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tes für Sitzungen. 

 

§ 10 Aufsichtsrat  

1. Der Aufsichtsrat besteht aus 13 

(dreizehn) Mitgliedern, und 
zwar:  

a) dem Landrat des Oberbergi-
schen Kreises, 

 

 
 

b) fünf Vertretern des Oberber-
gischen Kreises, die Mitglie-
der des Kreistages sein müs-

sen, darunter der Vorsitzen-
de des Kreisentwicklungs-

ausschusses,  
c) einem Vertreter der Entwick-

lungsgesellschaft Gummers-

bach mbH in Gummersbach, 
d) einem Vertreter der KSK 

Köln Beteiligungsgesellschaft 
mbH, 

e) einem Vertreter der Gruppe 

der übrigen Sparkassen im 
Oberbergischen Kreis,  

f) einem Vertreter der Genos-
senschaftlichen Kreditinstitu-

te, 
g) drei Vertretern der Gruppe 

der Städte und Gemeinden 

des Oberbergischen Kreises.  
 

 
Die Aufsichtsratsmitglieder gem. 
1a, b und g unterliegen den 

Bestimmungen des § 108 Abs. 4 
Nr. 2 GO.  

 
 
 

2. Mitglieder des Aufsichtsrates 
können durch schriftliche Mittei-

lung an die Gesellschaft einen 
ständigen Vertreter oder einen 
Vertreter für bestimmte Auf-

1. Der Aufsichtsrat besteht aus 13 

(dreizehn) Mitgliedern, und 
zwar:  

a) dem Landrat des Oberbergi-
schen Kreises oder einem 
von ihm vorgeschlagenen 

Bediensteten des Ober-
bergischen Kreises, 

b) fünf Vertretern des Oberber-
gischen Kreises, die Mitglie-
der des Kreistages sein müs-

sen, darunter der Vorsitzen-
de des Kreisentwicklungsaus-

schusses,  
c) einem Vertreter der Entwick-

lungsgesellschaft Gummers-

bach mbH in Gummersbach, 
d) einem Vertreter der Kreis-

sparkasse Köln Beteili-
gungsgesellschaft mbH, 

e) einem Vertreter der Gruppe 

der übrigen Sparkassen im 
Oberbergischen Kreis,  

f) einem Vertreter der Genos-
senschaftlichen Kreditinstitu-

te, 
g) drei Vertretern der Gruppe 

der Städte und Gemeinden 

des Oberbergischen Kreises.  
 

 
Die Aufsichtsratsmitglieder 
gem. 1a, b und g unterliegen 

den Bestimmungen der Ge-
meindeordnung NW zum 

Weisungsrecht der Vertreter 
im Aufsichtsrat.  
 

2. Mitglieder des Aufsichtsrates 
können durch schriftliche Mittei-

lung an die Gesellschaft einen 
ständigen Vertreter oder einen 
Vertreter für bestimmte Auf-
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sichtsratssitzungen benennen.  

3. Auf den Aufsichtsrat finden die 

Vorschriften des Aktiengesetzes 
über den Aufsichtsrat keine An-
wendung, soweit dieser Gesell-

schaftsvertrag nichts anderes 
bestimmt.  

4. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, 
Ausschüsse zu bilden und ihnen 
einzelne Zuständigkeiten zu 

übertragen. 

5. Der Aufsichtsrat kann sachkun-

dige Personen zu seinen Sitzun-
gen beratend hinzuziehen.  

 

sichtsratssitzungen benennen.  

3. Auf den Aufsichtsrat finden die 

Vorschriften des Aktiengesetzes 
über den Aufsichtsrat keine 
Anwendung, soweit dieser Ge-

sellschaftsvertrag nichts ande-
res bestimmt.  

4. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, 
Ausschüsse zu bilden und ihnen 
einzelne Zuständigkeiten zu 

übertragen. 

5. Der Aufsichtsrat kann sachkun-

dige Personen zu seinen Sit-
zungen beratend hinzuziehen.  

6. Die Aufwandsentschädigung 
für Sitzungen wird in einer 
gesonderten Gehalts- und 

Aufwandsentschädigungs-
richtlinie geregelt. Über  die 

Höhe einer solchen Entschä-
digung wird durch die Ge-
sellschafterversammlung 

entschieden und diese an-
schließend bekannt ge-

macht. Eine darüber hinaus 
gehende Vergütung erfolgt 
nicht. 

§ 11 Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus sei-
ner Mitte für die Dauer von 5 
(fünf) Jahren den Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter.  

2. Endet das Amt des Vorsitzenden 

oder das des Stellvertreters vor-
zeitig, so hat der Aufsichtsrat 
für die verbleibende Wahlzeit 

gem. Ziff. 1 unverzüglich eine 
Neuwahl vorzunehmen.  

 

1. Der Aufsichtsrat wählt aus sei-
ner Mitte für die Dauer von 5 
(fünf) Jahren den Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter.  

2. Endet das Amt des Vorsitzen-

den oder das des Stellvertre-
ters vorzeitig, so hat der Auf-
sichtsrat für die verbleibende 

Wahlzeit gem. Ziff. 1 unverzüg-
lich eine Neuwahl vorzuneh-

men.  

 

§ 12 Sitzungen und Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates  

1. Sitzungen des Aufsichtsrates 

werden durch den Vorsitzenden 
einberufen. Die Einberufung hat 

1. Sitzungen des Aufsichtsrates 

werden durch den Vorsitzenden 
einberufen. Die Einberufung hat 
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schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung und Einhaltung 

einer Frist von 8 (acht) Tagen 
zu erfolgen. In dringenden Fäl-
len kann eine andere Form der 

Einberufung und eine kürzere 
Frist gewählt werden.  

2. Auf Verlangen von mindestens 
drei Aufsichtsratsmitgliedern 
oder der Geschäftsführung muss 

eine Sitzung anberaumt werden.  

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfä-

hig, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder, darunter der 

Vorsitzende bzw. sein Stellver-
treter anwesend sind.  

4. Die Beschlüsse werden mit ein-

facher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder des Auf-

sichtsrates gefasst, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. Bei 
Stimmengleichheit gilt der An-

trag als abgelehnt.  

5. In Ausnahmefällen können auf 

Weisung des Vorsitzenden Be-
schlüsse und Abstimmungen auf 
schriftlichem oder telegrafi-

schem Wege erfolgen, wenn 
kein Mitglied widerspricht.  

6. Über die gefassten Beschlüsse 
ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die der Vorsitzende und ein 

Mitglied der Geschäftsführung 
unterzeichnen. Die Niederschrift 

ist von der Geschäftsführung je-
dem Mitglied binnen zwei Wo-
chen zu übersenden.  

schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung und Einhaltung 

einer Frist von 8 (acht) Tagen zu 
erfolgen. In dringenden Fällen 
kann eine andere Form der Ein-

berufung und eine kürzere Frist 
gewählt werden.  

2. Auf Verlangen von mindestens 
drei Aufsichtsratsmitgliedern o-
der der Geschäftsführung muss 

eine Sitzung anberaumt werden.  

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfä-

hig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder, darunter der Vorsit-

zende bzw. sein Stellvertreter 
anwesend sind.  

4. Die Beschlüsse werden mit einfa-

cher Stimmenmehrheit der an-
wesenden Mitglieder des Auf-

sichtsrates gefasst, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als 

abgelehnt.  

5. In Ausnahmefällen können auf 

Weisung des Vorsitzenden Be-
schlüsse und Abstimmungen auf 
schriftlichem oder telegrafischem 

Wege erfolgen, wenn kein Mit-
glied widerspricht.  

6. Über die gefassten Beschlüsse ist 
eine Niederschrift anzufertigen, 
die der Vorsitzende und ein Mit-

glied der Geschäftsführung un-
terzeichnen. Die Niederschrift ist 

von der Geschäftsführung jedem 
Mitglied binnen zwei Wochen zu 
übersenden. 

§ 13 Willenserklärung des Aufsichtsrates  

Willenserklärungen des Aufsichtsrates 
werden vom Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter gemeinsam mit einem 

weiteren Mitglied des Aufsichtsrates 
abgegeben.  

 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates 
werden vom Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter gemeinsam mit einem 

weiteren Mitglied des Aufsichtsrates 
abgegeben.  
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§ 14 Zuständigkeit des Aufsichtsrates  

1. Der Aufsichtsrat überwacht die 

Geschäftsführung, wobei er sich 
der Unterstützung dritter Stellen 

bedienen kann. Er hat ein unbe-
schränktes Recht auf Auskunft 
und Einsicht.  

2. Der Aufsichtsrat beschließt un-
beschadet gesetzlicher Zustän-

digkeiten über: 

a. Anstellung, Einstufung und 
Entlassung von Angestell-

ten mit einer  
Vergütungsgruppe des 

BAT, die der vergleichba-
ren Eingangsstufen des  
beamteten höheren Diens-

tes der Besoldungsord-
nung des Landes Nord-

rhein- 
Westfalen entspricht und 

höher,  
b. den Wirtschafts- und Fi-

nanzplan gem. § 18 dieses 

Vertrages, 
c. den in der Gesellschafter-

versammlung vorzulegen-
den Jahresabschluss und 

d. eine Geschäftsordnung für 

die Geschäftsführung.  
 

3. Beschlüsse nach Absatz 2 Buch-
stabe c. können nicht gegen die 
Stimmen der Vertreter des 

Oberbergischen Kreises gefasst 
werden.  

 

 

1. Der Aufsichtsrat überwacht 

die Geschäftsführung, wobei er 
sich der Unterstützung dritter 

Stellen bedienen kann. Er hat 
ein unbeschränktes Recht auf 
Auskunft und Einsicht.  

2. Der Aufsichtsrat beschließt 
unbeschadet gesetzlicher Zu-

ständigkeiten über: 

a. Anstellung, Einstufung 
und Entlassung von An-

gestellten mit einer  
Vergütungsgruppe des 

BAT, die der vergleichba-
ren Eingangsstufen des  
beamteten höheren 

Dienstes der Besoldungs-
ordnung des Landes 

Nordrhein- 
Westfalen entspricht und 

höher,  
b. die Empfehlung zum 

Wirtschafts- und Fi-

nanzplan gem. § 18 
dieses Vertrages an 

die Gesellschafterver-
sammlung, 

c. die Empfehlung zum 

Jahresabschluss an die 
Gesellschafterver-

sammlung und 
d. eine Geschäftsordnung 

für die Geschäftsführung.  

 
3. Beschlüsse nach Absatz 2 

Buchstabe c. können nicht ge-
gen die Stimmen der Vertreter 
des Oberbergischen Kreises ge-

fasst werden.  

 

§ 15 Geschäftsführung  

1. Die Gesellschaft hat einen oder 

mehrere Geschäftsführer.  

2. Die Gesellschaft ist im Rahmen 

1. Die Gesellschaft hat einen oder 

mehrere Geschäftsführer.  

2. Die Gesellschaft ist im Be-
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ihrer Möglichkeiten unter Beach-
tung wirtschaftlicher Grundsätze 

zu führen.  

3. Die Gesellschaft wird bei einem 
Geschäftsführer durch diesen al-

lein, bei mehreren Geschäftsfüh-
rern durch zwei Geschäftsführer 

gemeinsam oder durch einen 
Geschäftsführer in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen vertreten.  

 

reich der unter § 2 Abs. 2 
diesen Vertrags genannten 

Geschäftsfelder unter Be-
achtung der Wirtschafts-
grundsätze zu führen.  

3. Die Gesellschaft wird bei einem 
Geschäftsführer durch diesen 

allein, bei mehreren Geschäfts-
führern durch zwei Geschäfts-
führer gemeinsam oder durch 

einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuris-

ten vertreten.  

4. Die Höhe der monatlichen 

Vergütung der Geschäfts-
führer wird durch die Ge-
sellschafterversammlung 

bestimmt, in einer geson-
derten Gehalts- und Auf-

wandsentschädigungsricht-
linie geregelt und anschlie-
ßend bekannt gemacht.  

§ 16 Zuständigkeit der Geschäftsführung  

1. Die Geschäftsführung erledigt 

die Geschäfte nach Maßgabe 
dieses Gesellschaftsvertrages 

und der Geschäftsordnung.  

2. Die Geschäftsführung bedarf 

zum Abschluss der über den ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr 
hinausgehenden und insbeson-

dere zum Abschluss der folgen-
den Geschäfte der Zustimmung 

des Aufsichtsrates: 

a. Erwerb, Veräußerung und Be-
lastung von Grundstücken,  

b. Neubauten, Anschaffungen 
und sonstige Investitionen von 

über 15.000 € (fünfzehntau-
send EURO) im Einzelfall,  

c. Aufnahme und Gewährung 

von Krediten, die im Einzelfall 
15.000 € (fünfzehntausend 

EURO) übersteigen, 
d. Eingehung von Wechselver-

1. Die Geschäftsführung erledigt 

die Geschäfte nach Maßgabe 
dieses Gesellschaftsvertrages 

und der Geschäftsordnung im 
Rahmen des von der Gesell-

schafterversammlung be-
schlossenen Wirtschafts- 
und Finanzplanes.  

2. Die Geschäftsführung bedarf 
zum Abschluss der über den 

gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr hinausgehenden Ge-
schäfte und insbesondere 

der folgenden Geschäfte der 
Zustimmung des Aufsichts-

rates, sofern diese  über den  
Rahmen des Wirtschafts- 
und Finanzplanes hinausge-

hen : 

a. Erwerb, Veräußerung und Be-

lastung von Grundstücken,  
b. Neubauten, Anschaffungen und 
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bindlichkeiten, Übernahme 
von Bürgschaften und Garan-

tieverpflichtungen,  
e. die Erteilung von Prokuren 

und Handlungsvollmachten, 

f. Abschluss von Miet- und 
Pachtverträgen mit einer Dau-

er von mehr als einem Jahr,  
g. Prozessführung und zwar als 

klagende und beklagte Partei, 

wenn das mutmaßliche Ge-
samtrisiko über 10.000 € 

(zehntausend EURO) liegt,  
h. Abschluss von Gewinn- und 

Verlustübernahmeverträgen. 
 

sonstige Investitionen von über 
50.000 € (fünfzigtausend 

EURO) im Einzelfall,  
c. Aufnahme und Gewährung von 

Krediten, die im Einzelfall 

50.000 € (fünfzigtausend 
EURO) übersteigen, 

d. Eingehung von Wechselverbind-
lichkeiten, Übernahme von 
Bürgschaften und Garantiever-

pflichtungen,  
e. die Erteilung von Prokuren und 

Handlungsvollmachten, 
f. Abschluss von Miet- und Pacht-

verträgen mit einer Dauer von 
mehr als einem Jahr,  

g. Prozessführung und zwar als 

klagende und beklagte Partei, 
wenn das mutmaßliche Gesam-

trisiko über 10.000 € (zehntau-
send EURO) liegt,  

h. Abschluss von Gewinn- und Ver-

lustübernahmeverträgen. 
 

§ 17 Kosten der Geschäftsführung  

Kosten der Geschäftsführung werden, 

soweit sie nicht durch Einnahmen ge-
deckt sind, bis zu einer Höhe von 

100.000 EUR pro Jahr durch Zuschüsse 
des Oberbergischen Kreises getragen.  

 

Kosten der Geschäftsführung werden, 

soweit sie nicht durch Einnahmen ge-
deckt sind, bis zu einer Höhe von 

100.000 EUR pro Jahr durch Zuschüs-
se des Oberbergischen Kreises getra-
gen.  

 

§ 18 Wirtschaftsplan und Finanzplan  

1. Die Geschäftsführung stellt jähr-
lich einen Wirtschaftsplan mit 

den zu erwartenden Erträgen 
und den geplanten Aufwendun-

gen und eine der Wirtschaftsfüh-
rung zugrunde zu legende fünf-
jährige Finanzplanung auf.  

2. Der Entwurf des Wirtschaftspla-
nes ist den Gesellschaftern/der 

Gesellschafterversammlung spä-
testens zwei Monate vor Ablauf 
eines Geschäftsjahres für das 

kommende Geschäftsjahr zur 

1. Die Geschäftsführung stellt 
jährlich einen Wirtschaftsplan 

mit den zu erwartenden Erträ-
gen und den geplanten Auf-

wendungen und eine der Wirt-
schaftsführung zugrunde zu le-
gende fünfjährige Finanzpla-

nung auf.  

2. Der Entwurf des Wirtschaftspla-

nes ist den Gesellschaftern/der 
Gesellschafterversammlung 
spätestens zwei Monate vor Ab-

lauf eines Geschäftsjahres für 
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Beschlussfassung vorzulegen.  

 

das kommende Geschäftsjahr 
zur Beschlussfassung vorzule-

gen.  

 

§ 19 Jahresabschluss, Lagebericht 

1. In den ersten drei Monaten eines 

jeden Geschäftsjahres hat die 
Geschäftsführung für das ver-
gangene Geschäftsjahr den Jah-

resabschluss (Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung, Anhang) 

und den Lagebericht nach den 
für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Vorschriften des Drit-

ten Buches des Handelsgesetz-
buches aufzustellen, soweit nicht 

weitergehende gesetzliche Vor-
schriften gelten oder andere ge-
setzliche Vorschriften entgegen-

stehen.  

2. Die Abschlussprüfung von Jah-

resabschluss und Lagebericht er-
folgt nach den Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsge-

setzbuches und der Eigenbe-
triebsverordnung NW bzw. im 

Sinne eines ggf. darüber hinaus-
gehenden Prüfungsauftrages 

durch den bestellten Abschluss-
prüfer.  
Die Geschäftsführung hat den 

Jahresabschluss und den Lage-
bericht nach der Prüfung durch 

den Abschlussprüfer unverzüg-
lich dem Aufsichtsrat vorzulegen.  

3. Die ordentliche Gesellschafter-

versammlung hat spätestens in-
nerhalb von zwei Monaten nach 

Vorlage des Prüfungsberichtes 
über die Feststellung des Jah-
resabschlusses und die Verwen-

dung des Jahresergebnisses so-
wie über die Entlastung der Ge-

schäftsführung zu beschließen.  

4. Der Auftrag an den Abschluss-
prüfer ist auch auf den § 53 Abs. 

1. In den ersten drei Monaten ei-

nes jeden Geschäftsjahres hat 
die Geschäftsführung für das 
vergangene Geschäftsjahr den 

Jahresabschluss (Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung, 

Anhang) und den Lagebericht 
nach den für große Kapitalge-
sellschaften geltenden Vor-

schriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches auf-

zustellen, soweit nicht weiter-
gehende gesetzliche Vorschrif-
ten gelten oder andere gesetzli-

che Vorschriften entgegenste-
hen.  

2. Die Abschlussprüfung von Jah-
resabschluss und Lagebericht 
erfolgt nach den Vorschriften 

des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches und der Ei-

genbetriebsverordnung NW 
bzw. im Sinne eines ggf. dar-

über hinausgehenden Prüfungs-
auftrages durch den bestellten 
Abschlussprüfer.  

Die Geschäftsführung hat den 
Jahresabschluss und den Lage-

bericht nach der Prüfung durch 
den Abschlussprüfer unverzüg-
lich dem Aufsichtsrat vorzule-

gen.  

3. Die ordentliche Gesellschafter-

versammlung hat spätestens 
innerhalb von zwei Monaten 
nach Vorlage des Prüfungsbe-

richtes über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die 

Verwendung des Jahresergeb-
nisses sowie über die Entlas-
tung der Geschäftsführung zu 

33



 

 
Seite 16 von 16 

1 und 2 Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG) zu erstrecken.  

5. Die Offenlegung des Jahresab-
schlusses richtet sich nach den 
einschlägigen Bestimmungen des 

Handelsgesetzbuches. Darüber 
hinaus gelten die Bekanntma-

chungs- und Auslegungsvor-
schriften des § 108 Abs. 2 Nr. 1c 
der GO. Bekanntmachungen er-

folgen im Amtsblatt für den Re-
gierungsbezirk Köln.  

 

beschließen.  

4. Der Auftrag an den Abschluss-

prüfer ist auch auf den § 53 
Abs. 1 und 2 Haushaltsgrund-
sätzegesetz (HGrG) zu erstre-

cken.  

5. Die Offenlegung des Jahresab-

schlusses richtet sich nach den 
einschlägigen Bestimmungen 
des Handelsgesetzbuches. 

Darüber hinaus gelten die 
Bekanntmachungs- und Aus-

legungsvorschriften der 
Gemeindeordnung NW zur 

Feststellung und Verwen-
dung des Jahresabschlusses. 
Bekanntmachungen erfolgen im 

Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Köln.  

 

§ 20 Auflösung der Gesellschaft  

Bei Auflösung der Gesellschaft oder 
beim Ausscheiden von Gesellschaftern 
wird das Grund- oder Stammkapital 

nicht an die Gesellschafter zurückge-
zahlt, es sei denn, die Gesellschafter 

verwenden es für Zwecke der Wirt-
schaftsförderung.  

 

Bei Auflösung der Gesellschaft oder 
beim Ausscheiden von Gesellschaftern 
wird das Grund- oder Stammkapital 

nicht an die Gesellschafter zurückge-
zahlt, es sei denn, die Gesellschafter 

verwenden es für Zwecke der Wirt-
schaftsförderung.  

 

§ 21 Schlussbestimmungen  

1. Sollte eine Bestimmung dieses 
Vertrages ungültig sein, so soll 
dadurch die Gültigkeit der übri-

gen Bestimmungen dieses Ver-
trages nicht berührt werden. Die 

ungültige Bestimmung soll so 
ausgelegt werden, dass dies 

dem wirtschaftlich Gewollten 
möglichst nahe kommt.  

2. Das Gesetz zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LGG) 

wird angewendet.  

1. Sollte eine Bestimmung dieses 
Vertrages ungültig sein, so soll 
dadurch die Gültigkeit der übri-

gen Bestimmungen dieses Ver-
trages nicht berührt werden. 

Die ungültige Bestimmung soll 
so ausgelegt werden, dass dies 

dem wirtschaftlich Gewollten 
möglichst nahe kommt.  

2. Das Gesetz zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

(LGG) wird angewendet.  
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